
Für das Glück unserer Mütter und Kinder
Aus der Rede der Genossin Edith Baumann in der Volkskammer-Tagung am 27. September 1950

Mit Recht wird in der Präambel des „Gesetzes über den Mutter- 
und Kinderschutz und die Rechte der Frau“ zum Ausdruck ge
bracht, daß im Zuge des Aufbaues der Deutschen Demokratischen 
Republik sich die Lage der Frau im gesellschaftlichen Leben von 
Grund auf geändert hat. In dem Maße, wie sich der Aufbau unserer 
Wirtschaft vollzog, wurden auch die Frauen in immer stärkerem 
Maße in den Produktionsprozeß eingegliedert. Wenn viele von 
ihnen heute den Ehrentitel „Aktivistin“ tragen, so ist dies nicht 
nur ein Beweis ihrer beruflichen Qualifikation, sondern in gleichem 
Maße der Ausdruck ihrer neuen Einstellung zur Arbeit.

In den wenigsten Fällen war die Furcht der verheirateten Frauen 
vor der Erwerbsarbeit ein Mangel an Verständnis und Einsicht. So- 
lange die große Mehrzahl der Frauen ihrer Arbeit nachgingen mit 
der Sorge um die Betreuung ihrer Kinder, konnten sie unter der 
doppelten Belastung ihrer Pflichten als Mutter und der Anforde
rungen, die die Arbeit an sie stellte, auch im beruflichen Leben 
nicht zur vollen Entfaltung ihrer Fähigkeiten kommen. So wurde 
die Erwerbstätigkeit für viele Frauen eine ungewollte Notwendig
keit, die die wirtschaftliche Not ihnen aufzwang, und die Mutter
schaft nur ein volles Glück für jene Frauen, die sich in gesicher
ten Verhältnissen ganz der Pflege und Erziehung ihrer Kinder wid
men konnten.

Meine Partei begrüßt es deshalb, daß mit diesem Gesetz in 
großzügiger Weise durch die Einrichtung von Kinderkrippen, Kin
dertagesstätten und Kinderheimen den arbeitenden Frauen in weit
gehendem Maße die Sorge um die Kinder abgenommen wird.

Wenn gleichzeitig durch dieses Gesetz alle Direktoren der 
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betriebe, der Maschinen
ausleihstationen, der volkseigenen Güter und die Inhaber von 
Privatbetrieben verpflichtet werden, alle Maßnahmen zur Quali
fizierung der Frauen zu treffen, um sie in höherem Maße als bisher 
auch für leitende Stellungen zu befähigen, so wird die innere Be
reitschaft der Frauen zur Erwerbsarbeit gefördert und die Erwerbs
arbeit zum Beruf.

Bei einer solchen Entwicklung aber sind jene Bestimmungen 
des Gesetzes erforderlich, die den gesundheitlichen Schutz der ar
beitenden Frauen garantieren. Wir fordern daher von unseren 
staatlichen Organen, jeden zur Verantwortung zu ziehen, der diese 
Bestimmungen mißachtet. Ich möchte besonders betonen, daß 
Gleichberechtigung nicht Gleichmacherei bedeutet. Die körper
liche Konstitution der Frau erfordert gewisse Rücksichten, denn 
unsere Frauen sollen selbst gesund sein und gesunden Kindern 
das Leben geben. Die gesetzlichen Bestimmungen über das Verbot, 
Frauen schwere und gesundheitsschädliche Arbeit zu übertragen, 
müssen deshalb unbedingt eingehalten werden.

In dem Maße aber, wie die Frauen aus dem engen Kreis ihrer 
Häuslichkeit hinaus treten, weitet sich erfahrungsgemäß ihr Blick 
für die großen Fragen unseres gesellschaftlichen Lebens und weckt 
den Wunsch und den Entschluß, über den Beruf hinaus am gesell
schaftlichen Leben unseres Volkes teilzunehmen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands unterstützt in 
dieser Hinsicht das Gesetz insbesondere deshalb, weil es dem jahr
zehntelangen Kampf der deutschen Arbeiterbewegung Rechnung 
trägt, durch die soziale Befreiung der Frau ihr alle Möglichkeiten 
des gesellschaftlichen Aufstiegs zu geben.

Schon heute nehmen Millionen Frauen aktiven Anteil am 
Kampf unseres Volkes um Frieden, demokratische Einheit und 
nationale Unabhängigkeit. In der täglichen gemeinsamen Arbeit 
mit ihren männlichen Kollegen in den Betrieben, in den Verwal
tungen, in verantwortlichen Positionen des politischen Lebens 
haben sie durch ihre Leistungen die Anerkennung und Gleichbe
rechtigung errungen. Aber nur dann wird die Gleichberechtigung 
der Frau zum lebendigen Inhalt unseres Lebens werden, wenn es uns 
gelingt, die Gesamtheit der weiblichen Bevölkerung auf ein solches 
Niveau zu bringen, daß jede Frau und jedes Mädchen die großen 
Aufgaben unseres Volkes erkennt und ihr persönliches Leben mit 
der Erfüllung dieser Aufgaben in Einklang bringt.

Eine solche verstärkte gesellschaftliche Tätigkeit der Frau be
deutet weder Vernachlässigung noch Zerstörung der Familie. Meine 
Partei unterstreicht vollinhaltlich den Grundsatz des Gesetzes, der 
die Ehe und Familie als einen der Grundpfeiler der demokratischen 
Gesellschaft und ihre Festigung als eine der wichtigsten Aufgaben 
der Regierung bezeichnet. Wir wünschen nicht jenen Typ der über
emanzipierten Frau, die die Fragen der Familie und des Haushaltes 
als nebensächlich beiseite schieben; wir wollen aber auch nicht, 
daß der Wirkungsbereich der Frau mit der Küchentür seinen Ab
schluß findet. Jene alten Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz
buches, die dem Mann das ausschließliche Recht der Bestimmung
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über alle Fragen des Familienlebens zuerkenne 
Rolle eines Untertans zudiktieren, jfußen auf der wirtschaftlichen 
Abhängigkeit der Frau vom Mann und sind durch die Entwicklung 
seit langem überholt. Meine Partei hoff^ deshalb, daß der im Ge
setz angekündigte Entwurf eines neuen Familienrechtgesetzes nun
mehr in Kürze auch juristisch diesem^ unwürdigen Zustand der 
zweitrangigen Behandlung der Frau ein Ende bereitet.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands begrüßt ins
besondere alle Maßnahmen dieses Gesetzes zur Verbesserung der 
materiellen Lage der kinderreichen Familien und zum Schutz der 
schwangeren Frauen. Es war die besondere Tragik der Frauen des 
arbeitenden Volkes in der Vergangenheit, daß sie in vielen Fällen 
ihre Kinder ungewollt zur Welt brachten und in ständiger Furcht 
vor überreichem Kindersegen lebten. Die natürliche Sehnsucht und 
Liebe zum Kind, die jede Frau in $ich trägt, wurden durch diese 
materiellen Sorgen verschüttet. Siq trieben die Frauen in Scharen 
Kurpfuschern und ähnlichen Elementen in die Arme.

Mit der grundsätzlichen Veränderung unserer gesellschaftlichen 
Bedingungen ist nunmehr au<;h eine neue Grundlage für eine ge
sunde Entwicklung der Familie gegeben. Der Fünf jahrplan gibt 
dem deutschen Volk die große Perspektive auf ein besseres Leben 
und eine glückliche Zukunft. Mit seiner Erfüllung wird sich ein 
im imperialistischen Deutschland nie dagewesener und nicht denk
barer Wohlstand entwickeln, der jedem Kind die Möglichkeit 
gibt, sich seinen Anlagen und Fähigkeiten gemäß zu entfalten, und 
in dem der Staat für die allseitige Entwicklung unserer Kindel" 
immer größere Möglichkeiten schafft.

Dabei ist es nur folgerichtig, wenn dpn Kindern alleinstehender 
Mütter die gleichen Rechte und die gleiche Unterstützung zuteii 
werden sollen. Damit wird in der Deutschen Demokratischen Re
publik ein jahrhundertealtes Unrecht beseitigt. Jedes Kind, das 
ohne den Vater aufwächst, befindet sich im Nachteil gegenüber 
jenen, deren Kindheit von der Liebe und Fürsorge beider Eltern
teile gestaltet wird. Ein Verbrechen an der geistigen und seeli
schen Entwicklung solcher Kinder aber begeht der, der ihnen 
außerdem den Stempel der Minderwertigkeit aufzudrücken ver
sucht.

Wir hoffen, daß dieses Gesetz dazu beitragen wird, das Ver
trauen der deutschen Frauen in unsere Deutsche Demokratische 
Republik und ihre Regierung zu festigen, ihr Selbstbewußtsein zu 
stärken und ihnen die Gewißheit zu geben, daß die Wahrung ihrer 
Rechte eine Angelegenheit unseres ganzen Volkes ist. Dieses Ge
setz möge aber gleichzeitig allen Frauen die große Bedeutung der 
fortschrittlichen Maßnahmen unserer Deutschen Demokratischen 
Republik deutlich machen. In der Deutschen Demokratischen Re
publik ist die Gleichberechtigung der Frau zur Selbstverständlich
keit geworden. In Westdeutschland hat man zwar formell die 
Gleichberechtigung in die sogenannte Bundesverfassung aufge
nommen, die Inkraftsetzung dieses Artikels jedoch bis zum Jahre 
1953 ausgesetzt.

Wir hoffen aber auch, daß die deutschen Frauen erkennen wer
den, daß sich dieses Gesetz nur im Frieden fruchtbar auswirken 
kann und daß sie daraus die Verpflichtung ableiten, alles zu tun, 
um den Frieden zu erkämpfen und zu erhalten.

So ist dieses Gesetz mehr als ein Gesetz der Hilfe, des Schutzes 
und der Wahrung der Rechte der Frau. Es wird zur Grundlage, in 
Deutschland eine neue Frauengeneration zu entwickeln.

Die deutschen Frauen haben für diese Entwicklung ein leuch
tendes Beispiel: das Beispiel der sowjetischen Frau. Die sowjeti
schen Frauen in ihrer Gesamtheit haben es meisterhaft verstanden, 
frauliche Eigenart mit der Erfüllung gesellschaftlicher Aufgaben 
zu verbinden. Selbstbewußt in ihrer Arbeit, bescheiden im persön
lichen Leben und von heißer Liebe zu ihrer sowjetischen Heimat 
erfüllt, wurden sie zu einem neuen Frauentyp, von dem alle fort
schrittlichen und friedliebenden Kräfte der Welt mit Liebe und 
Verehrung sprechen. Eine Frauengeneration nach diesem Vorbild 
in Deutschland zu entwickeln, ist mit die schönste Aufgabe, dife 
wir uns stellen können.
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